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Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag 11.09.2019      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.11       10.1       10       I            
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Nachbesetzung Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Kreistag wählt als Vertreter der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe anstelle 
von Herrn Hans-Georg Kinder gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 des Sozialgesetzbuches VIII -Kin-
der- und Jugendhilfe- (SGB VIII) in Verbindung mit dem Gesetz zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG, NI) Frau Kathrin Brunke als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.  

 
2. Der Kreistag beruft als Vertreterin der katholischen Kirche anstelle von Frau Kordula 
Sander gem. § 4 Abs. 1 Nr. 3 AG KJHG, NI i.V.m. § 3 Nr. 2 der Satzung für das Jugend-
amt des Landkreises Helmstedt Frau Gabriele Engler als beratendes Mitglied in den Ju-
gendhilfeausschuss. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Herr Hans-Georg Kinder war als Vertreter der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss gewählt. Herr Kinder ist ver-
storben. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe schlagen als neues beratendes 5 
Mitglied Frau Kathrin Brunke vor (siehe Anlage 1).  
 
Frau Kordula Sander hat ihr Mandat als beratendes Mitglied als Vertreterin der katholi-
schen Kirche niedergelegt, so dass ein neues beratendes Mitglied vom Kreistag zu beru-
fen ist. Die katholische Kirchengemeinde ist um einen Vorschlag gebeten worden. Von 10 
dort wurde Frau Gabriele Engler benannt (siehe Anlage 2).  
 
Gleichzeitig muss über die Nachwahl von weiteren Stellvertreterinnen/Stellvertretern aus 
Fraktionen oder Gruppen des Kreistages, die bisher nur durch ein Mitglied im Jugendhil-
feausschuss vertreten sind, entschieden werden (vgl. § 3 Ziffer 3 der Satzung des Ju-15 
gendamtes). Die von dieser Regelung betroffenen Fraktionen bzw. Gruppen des Kreista-
ges haben die Möglichkeit, eine weitere Stellvertreterin/einen weiteren Stellvertreter für 
den Jugendhilfeausschuss zu benennen. Dieser Beschluss des Kreistages vom 
01.10.2010 wurde irrtümlich nicht in die 1. Satzung zur Änderung der Satzung für das 
Jugendamt übernommen. Somit durfte eine Fraktion, die nur mit einem Mitglied im Ju-20 
gendhilfeausschuss vertreten ist, keinen zweiten Stellvertreter benennen. Die nunmehr 
korrekt ausgefertigte Satzung für das Jugendamt des Landkreises Helmstedt wurde in-
zwischen im Amtsblatt des Landkreises Helmstedt Nr. 21 vom 22.05.2019 öffentlich be-
kanntgemacht und ist damit in Kraft getreten. 
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